
Gemäß § 3 Lebensmittelhygieneverordnung dürfen Lebensmittel nur so hergestellt,
behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, dass sie bei Beachtung Oei im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nichi ausgesetzt sind

1 1. An der Decke befand sich Faserklebeband.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel ll Nr. 1 c) müssen Decken
(oder soweit Decken nicht vorhanden sind, die Dachinnenseiten) und Öeckenstrukturen so
gebaut und verarbeitet sein, dass Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation,
unenrvünschter Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein Mindestmaß
beschränkt werden,

12. Die Anrührmaschine war mit pappe unterlegt.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitet il Nr. 1 f) sind Ftächen
(einschließlich Flächen von Ausrüstungen) in Bereichen, in denen mit Lebensmitteln
umgegangen wird, und insbesondere Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen,
in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu
desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend aus glattem, abriäbfestem, korrosionsfestem
und nichttoxischem Material bestehen, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer können
gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass andere venruendete Materiatien
geeignet sind.

13. Neben der Anrührmaschine befand sich die Mischstation für Reinigungsmittel.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel I Nr. 10 dürfen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel nicht in Bereichen gelagert werden, in denen mit Lebensmitteln
umgegangen wird.

Gemüsekühlraum:
14. Es wurden Getränke und Leergut gelagert.
15. Am Boden sammelte sich Tropfirasser vom Kühlaggregat.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel lX Nr. 2 sind Rohstoffe und alle
Zutaten, die in einem Lebensmittelunternehmen vorrätig gehalten werden, so zu lagern, dass
gesundheitsgefährdender Verderb verhindert wird und Schutz vor Kontamination
gewährleistet ist.

Molkereikühlraum:
16. Das Gitter des Kühlaggregats war versport.
17. Es befand sich ein Rollcontainer im Kühlhaus.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel lX Nr. 2 sind Rohstoffe und alle
Zutaten, die in einem Lebensmittelunternehmen vorrätig gehalten werden, so zu lagern, dass
gesundheitsgefährdender Verderb verhindert wird und Schutz vor Kontamination
gewährleistet ist.

Vorkühlraum
18. Es befanden sich unabgedeckte, fertig portionierte Desserts auf einem Wagen
19. Der Ventilator der Kühleinrichtung war verspoft.


